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Art und Gewichtung der in der Rechtspflegerprüfung zu erbringenden Leistungen - 2008 -

Länder

Anzahl 

Aufsichts-

arbeiten 

Aufsichtsarbeiten / 

Anteil an Gesamtnote

Mündliche Prüfung / 

Anteil an Gesamtnote
Bemerkungen

BW 7 7/11 4/11

Keine rechnerische Berücksichtigung der Leistungen im Vorbereitungsdienst bei der Bildung der 

Gesamtnote; Möglichkeit der Hebung / Senkung der Prüfungsnote um bis zu einem halben Punkt.

BY 8 2/3 1/3

Keine Berücksichtigung der Leistungen im Vorbereitungsdienst bei Bildung der Gesamtnote. Keine 

Hebung der Gesamtnote gemäß allgemeiner Erwägungen.

BE 10 70 % 30 %

Keine rechnerische Berücksichtigung der Leistungen im Vorbereitungsdienst (Gesamtausbildungsnote) 

bei der Bildung der Gesamtnote, aber Berücksichtigung bei der Bildung der Schlussnote, Anteil an der 

Schlußnote: 30%

BB

HB

HH

HE 6 6/12 3/12

Gesamtnote im Hauptstudium I 2/12, Gesamtnote im Hauptstudium II 1/12; Hebung der Abschlussnote 

um 1 Punkt möglich

MV 7 70% 30%

Die Abschlussnote setzt sich aus der Prüfungsnote mit 70 v. H. und der Ausbildungsnote mit 30 v. H. 

zusammen.

NI 6 45% 20%

Diplomarbeit: Anteil an der Abschlussnote 15 %, Ausbildungsnote: Anteil an der Abschlussnote 20%. 

NW 7 70 % 30 %

Keine rechnerische Berücksichtigung der Leistungen im Vorbereitungsdienst bei der Bildung der 

Gesamtnote; Möglichkeit der Hebung / Senkung der Prüfungsnote.

RP

SL

SN 8 2/3 1/3

ST

SH

TH

Wie Berlin

Wie Niedersachsen

Wie Hessen

Wie Baden-Württemberg

Wie Baden-Württemberg

Wie Berlin

Wie Niedersachsen

Wie Niedersachsen
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